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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte) 

VERORDNUNG (EG) Nr. 1080/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
 

vom 5. Juli 2006
 

über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
 
Nr. 1783/1999
 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EURO­
PÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 162 Absatz 1 und Arti­
kel 299 Absatz 2 Unterabsatz 2, 

auf Vorschlag der Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial­
ausschusses (1), 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (2), 

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)	 Nach Artikel 160 des Vertrags ist es Aufgabe des Euro­
päischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), zum 
Ausgleich der wichtigsten regionalen Ungleichgewichte 
in der Gemeinschaft beizutragen. So trägt der EFRE dazu 
bei, die Unterschiede im Entwicklungsstand der verschie­
denen Regionen und den Rückstand der am stärksten 
benachteiligten Regionen, einschließlich der ländlichen 
und städtischen Gebiete, der Industriegebiete mit rück­
läufiger Entwicklung, der Gebiete mit geografischen und 
natürlichen Benachteiligungen, wie z. B. der Inseln, Berg­
gebiete, dünn besiedelten Gebiete und Grenzgebiete, zu 
verringern. 

(2)	 Die gemeinsamen Bestimmungen für die Strukturfonds 
und den Kohäsionsfonds sind in der Verordnung (EG) 
Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allge­
meinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds 
und den Kohäsionsfonds (4) festgelegt. Es sollten beson­
dere Bestimmungen für die Art von Tätigkeiten festgelegt 
werden, die im Rahmen der in dieser Verordnung vorge­
sehenen Ziele vom EFRE finanziert werden können. 

(1) ABl. C 255 vom 14.10.2005, S. 91. 
(2) ABl. C 231 vom 20.9.2005, S. 19. 
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 6. Juli 2005 (noch 

nicht im Amtsblatt veröffentlicht), Gemeinsamer Standpunkt des 
Rates vom 12. Juni 2006 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) 
und Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 4. Juli 2006 
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 

(4) Siehe Seite 25 dieses Amtsblatts. 

(3)	 Der EFRE sollte eine Unterstützung im Rahmen einer 
kohäsionspolitischen Gesamtstrategie bereitstellen, die 
eine stärkere Konzentration der Unterstützung auf die 
Prioritäten der Gemeinschaft gewährleistet. 

(4)	 In der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 ist vorgesehen, 
dass Regeln für die Zuschussfähigkeit der Ausgaben auf 
nationaler Ebene festgelegt werden sollen, wobei 
bestimmte Ausnahmen gelten, für die besondere Bestim­
mungen festgelegt werden müssen. Für die Ausnahmen 
hinsichtlich des EFRE sollten daher besondere Bestim­
mungen festgelegt werden. 

(5)	 Im Rahmen einer integrierten Stadtentwicklung wird es 
als notwendig erachtet, den neuen Mitgliedstaaten, die 
der Europäischen Union am 1. Mai 2004 oder danach 
beigetreten sind, für genau umrissene Maßnahmen zur 
Renovierung von Wohnungen in Stadtvierteln, die von 
Verfall und von sozialer Ausgrenzung geprägt oder 
bedroht sind, Finanzhilfen zu gewähren. 

(6)	 Es muss festgelegt werden, dass die EFRE-Zuschüsse zu 
Wohnungsbauausgaben dazu dienen sollen, Menschen 
mit niedrigerem Einkommen Zugang zu Wohnraum von 
guter Qualität, insbesondere auch zum kürzlich privati­
sierten Wohnungsbestand, zu verschaffen und Wohn­
raum für Menschen aus gefährdeten gesellschaftlichen 
Gruppen bereitzustellen. 

(7)	 Eine effiziente und wirksame Durchführung der aus dem 
Fonds unterstützten Maßnahmen setzt während der ver­
schiedenen Durchführungsphasen der aus dem EFRE 
kofinanzierten operationellen Programme verantwor­
tungsvolles Verwaltungshandeln und eine Partnerschaft 
zwischen allen relevanten territorialen und sozioökono­
mischen Partnern, insbesondere den regionalen und 
lokalen Behörden, sowie allen anderen einschlägigen 
Organisationen voraus. 

(8)	 Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollten sicher­
stellen, dass es während der verschiedenen Durchfüh­
rungsphasen der aus dem EFRE kofinanzierten opera­
tionellen Programme zu keiner Diskriminierung auf­
grund des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Her­
kunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
kommt. 
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(9)	 Anknüpfend an die Erfahrungen und Stärken der 
Gemeinschaftsinitiative URBAN nach Artikel 20 Absatz 1 
Buchstabe b der Verordnung des Rates (EG) Nr. 1260/ 
1999 vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen Bestimmun­
gen über die Strukturfonds (1) sollte die nachhaltige 
Stadtentwicklung in der Weise verstärkt werden, dass die 
Maßnahmen in diesem Bereich in vollem Umfang in die 
aus dem EFRE kofinanzierten operationellen Programme 
einbezogen werden, und zwar unter besonderer Berück­
sichtigung lokaler Entwicklungsinitiativen und lokaler 
Beschäftigungsinitiativen und ihres Innovationspoten­
zials. 

(10)	 Es sollte besonders darauf geachtet werden, dass Komple­
mentarität und Kohärenz mit der Politik der Gemein­
schaft in anderen Bereichen, insbesondere mit dem Sieb­
ten Rahmenprogramm für Forschung, technologische 
Entwicklung und Demonstration und dem Rahmenpro­
gramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, 
gewährleistet sind. Außerdem sollte es zu Synergien zwi­
schen der Unterstützung aus dem EFRE einerseits und 
der Unterstützung aus dem Europäischen Sozialfonds 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des Europä­
ischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über 
den Europäischen Sozialfonds (2), dem Kohäsionsfonds 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1084/2006 des Rates 
vom 11. Juli 2006 zur Errichtung des Europäischen 
Kohäsionsfonds (3), dem Europäischen Landwirtschafts­
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 
20. September 2005 über die Förderung der Entwick­
lung des ländlichen Raums durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) (4) sowie aus einem Europäischen Fische­
reifonds andererseits kommen. 

(11)	 Es ist notwendig, sicherzustellen, dass die Maßnahmen 
des EFRE zugunsten von kleinen und mittleren Unter­
nehmen die Ziele der Europäischen Charta für Kleinun­
ternehmen, die auf der Tagung des Europäischen Rates 
am 19. und 20. Juni 2000 in Santa Maria da Feira ange­
nommen wurde, berücksichtigen und ihre Umsetzung 
unterstützen. 

(12)	 Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Gebiete in 
äußerster Randlage gelegt werden, indem ausnahmsweise 
der Interventionsbereich des EFRE auf die Finanzierung 
von Betriebskosten im Zusammenhang mit dem Aus­
gleich von Mehrkosten ausgedehnt wird, die durch deren 
besondere wirtschaftliche und soziale Lage entstehen, die 
wegen der Entlegenheit dieser Gebiete, ihrer Insellage, 
ihrer geringen Größe, ihren schwierigen topografischen 
und klimatischen Bedingungen und ihrer wirtschaftli­
chen Abhängigkeit von wenigen Erzeugnissen verschlim­
mert wird, was wegen der Dauerhaftigkeit und Kombina­
tion der genannten Umstände die Entwicklung der 
genannten Gebiete erheblich beeinträchtigt. Solche Son­
dermaßnahmen müssen auf Artikel 299 Absatz 2 des 
Vertrages als Rechtsgrundlage gestützt werden. 

(13)	 Mit dem EFRE sollten die Probleme des Zugangs zu 
großen Märkten und der Abgelegenheit von diesen ange­
gangen werden, denen die in Protokoll Nr. 6 über Son­
derbestimmungen für Ziel Nummer 6 im Rahmen der 

(1) ABl. L 161 vom 26. Juni 1999, S. 1. Zuletzt geändert durch Verord­
nung (EG) Nr. 173/2005 (ABl. L 29 vom 2.2.2005, S. 3). 

(2) Siehe Seite 12 dieses Amtsblatts. 
(3) Siehe Seite 79 dieses Amtsblatts. 
(4) ABl. L 277 vom 21.10.2005, S. 1. 

Strukturfonds für Finnland und Schweden zur Beitritts­
akte von 1994 bezeichneten Gebiete mit extrem geringer 
Bevölkerungsdichte ausgesetzt sind. Ferner sollten mit 
dem EFRE auch die spezifischen Probleme einiger Inseln, 
Berggebiete, Grenzregionen und dünn besiedelter 
Gebiete angegangen werden, deren Entwicklung auf­
grund ihrer geografischen Lage gehemmt ist, um die 
nachhaltige Entwicklung in diesen Regionen zu unter­
stützen. 

(14)	 Es müssen spezifische Bestimmungen zur Programmpla­
nung, Verwaltung, Begleitung und Kontrolle der opera­
tionellen Programme im Rahmen des Ziels „Europäische 
territoriale Zusammenarbeit“ festgelegt werden. 

(15)	 Gegebenenfalls muss eine effiziente grenzüber­
schreitende, transnationale und interregionale Zusam­
menarbeit mit Nachbarländern der Gemeinschaft unter­
stützt werden, wenn sich dies im Interesse der Wirksam­
keit der Hilfe, die die an Drittländer angrenzenden 
Regionen der Mitgliedstaaten für ihre Entwicklung erhal­
ten, als notwendig erweist. Daher sollte ausnahmsweise 
aus dem EFRE die Finanzierung von Maßnahmen 
zugunsten von Projekten erlaubt werden, die im Hoheits­
gebiet von Drittländern angesiedelt sind, wenn sie den 
Regionen der Gemeinschaft von Nutzen sind. 

(16)	 Die Verordnung (EG) Nr. 1783/1999 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Juli 1999 über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (5) sollte 
daher aufgehoben werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

(1) In dieser Verordnung werden die Aufgaben des Europä­
ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), sein Interven­
tionsbereich hinsichtlich der Ziele „Konvergenz“, „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ und „Europäische ter­
ritoriale Zusammenarbeit“ nach Artikel 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 1083/2006 sowie die Regeln für die Förderfähigkeit festge­
legt. 

(2) Für den EFRE gelten die Verordnung (EG) Nr. 1083/ 
2006 und die vorliegende Verordnung. 

Artikel 2 

Zweck 

Nach Artikel 160 des Vertrags und nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1083/2006 trägt der EFRE finanziell zu den Maßnahmen 
bei, die darauf abzielen, den wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt durch Ausgleich der wichtigsten regionalen 
Ungleichgewichte zu stärken, indem die Regionalwirtschaften 
entwickelt und strukturell angepasst werden, einschließlich der 
Umstellung der Industriegebiete mit rückläufiger Entwicklung 
und der rückständigen Gebiete und indem die grenzübergrei­
fende, transnationale und interregionale Zusammenarbeit geför­
dert wird. 

(5) ABl. L 213 vom 13.8.1999, S. 1. 
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Dabei trägt der EFRE den Prioritäten der Gemeinschaft Rech­
nung, insbesondere der Notwendigkeit, Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovation zu stärken, dauerhafte Arbeitsplätze zu schaffen 
und zu erhalten und eine nachhaltige Entwicklung zu gewähr­
leisten. 

Artikel 3 

Interventionsbereiche 

(1) Der EFRE konzentriert seine Unterstützung auf themati­
sche Prioritäten. Art und Umfang der im Rahmen der einzelnen 
Schwerpunkte zu finanzierenden Maßnahmen müssen die 
unterschiedlichen Charakteristika der drei Ziele „Konvergenz“, 
„Regionale Wettbewerbstätigkeit und Beschäftigung“ und „Euro­
päische territoriale Zusammenarbeit“ nach den Artikeln 4, 5 
und 6 widerspiegeln. 

(2) Aus dem EFRE wird Finanzhilfe geleistet für 

a) produktive Investitionen, die zur Schaffung und Erhaltung 
dauerhafter Arbeitsplätze beitragen, und zwar in erster Linie 
durch Direktbeihilfen für Investitionen vor allem in kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU); 

b) Investitionen in die Infrastruktur; 

c) die Erschließung des endogenen Potenzials durch Maßnah­
men zur Unterstützung der regionalen und lokalen Entwick­
lung. Zu diesen Maßnahmen gehören die Unterstützung von 
Unternehmen und Dienstleistungen für Unternehmen, insbe­
sondere KMU, die Schaffung und der Ausbau von Finanzie­
rungsinstrumenten wie Risikokapital, Darlehens- und Garan­
tiefonds, lokale Entwicklungsfonds und zinsverbilligte Darle­
hen, die Vernetzung, die Zusammenarbeit sowie der Erfah­
rungsaustausch zwischen den Regionen, Städten sowie den 
relevanten Akteuren aus der Gesellschaft, der Wirtschaft und 
dem Umweltbereich; 

d) technische Hilfe nach den Artikeln 45 und 46 der Verord­
nung (EG) Nr. 1083/2006. 

Die unter den Buchstaben a bis d aufgeführten Investitionen 
und Maßnahmen dienen dazu, die thematischen Prioritäten 
nach den Artikeln 4, 5 und 6 umzusetzen. 

Artikel 4 

Konvergenz 

Im Rahmen des Ziels „Konvergenz“ konzentriert der EFRE seine 
Unterstützung auf eine nachhaltige integrierte regionale und 
lokale Wirtschaftsentwicklung und Beschäftigung, indem das 
endogene Potenzial durch operationelle Programme, die auf die 
Modernisierung und Diversifizierung der Wirtschaftsstrukturen 
und die Schaffung und Erhaltung dauerhafter Arbeitsplätze 
abzielen, mobilisiert und gestärkt wird. Hierzu sind in erster 
Linie die nachstehenden Prioritäten zu verfolgen, wobei die 
Wahl des jeweiligen politischen Instrumentariums von den 
jeweiligen Gegebenheiten in den Mitgliedstaaten abhängt: 

1.	 Forschung und technologische Entwicklung (FTE), Innova­
tion und unternehmerische Initiative — einschließlich: 
Stärkung der FTE-Kapazitäten sowie ihre Integration in den 
Europäischen Forschungsraum einschließlich der Infra­
strukturen; Unterstützung der FTE, vor allem in KMU, und 
des Technologietransfers; Verbesserung der Verbindungen 
zwischen den KMU, Einrichtungen im Bereich der tertiären 
Bildung, den Forschungseinrichtungen und den For­
schungs- und Technologiezentren; Entwicklung von Unter­
nehmensnetzwerken; öffentlich-private Partnerschaften und 

Cluster; Unterstützung der Bereitstellung von Unterneh­
mens- und Technologiedienstleistungen für Gruppen von 
KMU; Förderung der unternehmerischen Initiative und 
Schaffung von Finanzierungsquellen für Innovationen in 
KMU durch Finanzierungsinstrumente; 

2.	 Informationsgesellschaft, einschließlich: Ausbau der elek­
tronischen Kommunikationsinfrastruktur, Entwicklung 
lokaler Inhalte, Dienste und Anwendungen; Entwicklung 
von Online-Diensten für die Öffentlichkeit und Verbesse­
rung des sicheren Zugangs zu diesen; Unterstützung und 
Dienstleistungen für KMU im Hinblick auf die Einführung 
und effiziente Nutzung von Informations- und Kommuni­
kationstechnologien (IKT) oder die Nutzung neuer Ideen; 

3.	 lokale Entwicklungsinitiativen und Unterstützung von 
Strukturen für lokale Dienstleistungseinrichtungen zur 
Schaffung neuer Arbeitsplätze, sofern diese Maßnahmen 
nicht in den Geltungsbereich der Verordnung (EG) 
Nr. 1081/2006 fallen; 

4.	 Umwelt, einschließlich: Investitionen im Zusammenhang 
mit Wasserversorgung und Wasser- und Abfallbewirtschaf­
tung, Abwasserbehandlung und Luftqualität; Vermeidung, 
Verminderung und Bekämpfung der Wüstenbildung; integ­
rierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver­
schmutzung; Hilfen zur Abschwächung der Auswirkungen 
von Klimaveränderungen; Wiederherstellung des physi­
schen Umfelds, darunter Sanierung von verschmutzten 
Geländen und Flächen und Neuerschließung von brachlie­
genden Flächen; Förderung der Artenvielfalt und des Natur­
schutzes einschließlich Investitionen in „NATURA 2000“­
Gebiete; Unterstützung für KMU im Hinblick auf die Förde­
rung von Plänen zur nachhaltigen Produktion durch Ein­
führung kosteneffektiver Umweltmanagementsysteme und 
durch die Einführung und Nutzung von Technologien zur 
Verschmutzungsvermeidung; 

5.	 Risikovermeidung, einschließlich: Ausarbeitung und 
Durchführung von Plänen zur Vermeidung und Bewälti­
gung von naturbedingten und technologischen Risiken; 

6.	 Tourismus, einschließlich: Förderung des natürlichen 
Reichtums als Potenzial für einen nachhaltigen Tourismus; 
Schutz und Aufwertung des Naturerbes zur Förderung der 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung; Unter­
stützung zur Verbesserung des touristischen Angebots 
durch neue Dienstleistungen mit höherem Mehrwert und 
Förderung neuer, nachhaltigerer Tourismusmodelle; 

7.	 Investitionen in den Kulturbereich, einschließlich: Schutz, 
Förderung und Erhaltung des Kulturerbes, Ausbau der kul­
turellen Infrastruktur zur Förderung der sozioökonomi­
schen Entwicklung, Förderung eines nachhaltigen Touris­
mus, Steigerung der Attraktivität der Regionen sowie Hil­
fen zur Verbesserung des kulturellen Angebots durch neue 
Dienstleistungen mit höherem Mehrwert; 

8.	 Investitionen im Verkehrsbereich, einschließlich: Ausbau 
der transeuropäischen Netze und der Verbindungen zu den 
transeuropäischen Verkehrsnetzen (TEN-V); integrierte 
Strategien zur Förderung eines umweltverträglichen Ver­
kehrs, die zur Verbesserung der Qualität der Beförderungs­
leistungen im Personen- und Güterverkehr und des 
Zugangs zu diesen, zu einem ausgewogeneren Verhältnis 
zwischen den Verkehrsträgern, zur Förderung von Syste­
men des kombinierten Verkehrs und zur Verringerung der 
Auswirkungen auf die Umwelt beitragen; 



L 210/4 DE Amtsblatt der Europäischen Union	 31.7.2006 

9.	 Investitionen im Energiesektor, einschließlich: Ausbau der 
transeuropäischen Netze, die zur Verbesserung der Versor­
gungssicherheit beitragen; Einbeziehung der Umweltbe­
lange; Verbesserung der Energieeffizienz und Entwicklung 
erneuerbarer Energien; 

10. Investitionen im Bereich der Bildung, einschließlich: Inves­
titionen in die berufliche Bildung, die zur Steigerung der 
Attraktivität und der Lebensqualität beitragen; 

11. Investitionen in das Gesundheitswesen und in die soziale 
Infrastruktur, die zur regionalen und lokalen Entwicklung 
beitragen und die Lebensqualität erhöhen. 

Artikel 5 

Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 

Im Rahmen des Ziels „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ konzentriert der EFRE seine Unterstützung im 
Rahmen von Strategien zur nachhaltigen Entwicklung, unter 
Berücksichtigung der Förderung der Beschäftigung, in erster 
Linie auf die folgenden drei Prioritäten: 

1. Innovation und wissensbasierte Wirtschaft, auch durch den 
Auf- und Ausbau von effizienten regionalen Innovativwirt­
schaften, systemischen Kontakten zwischen dem privaten 
und dem öffentlichen Sektor, Universitäten und Technolo­
giezentren, die den lokalen Bedürfnissen Rechnung tragen, 
insbesondere: 

a) Ausbau regionaler FTE- und Innovationskapazitäten, die 
unmittelbar mit den Zielen der regionalen Wirtschafts­
entwicklung zusammenhängen, durch Förderung bran­
chen- oder technologiespezifischer Kompetenzzentren, 
durch Unterstützung der wirtschaftsbezogenen FTE, der 
KMU und des Technologietransfers; durch die Entwick­
lung der Technologievorausschau und des internationa­
len Benchmarking von Maßnahmen zur Innovationsför­
derung und durch Unterstützung der Zusammenarbeit 
von Unternehmen und von gemeinsamen Projekten im 
Bereich FTE und Innovation; 

b) Förderung der Innovationstätigkeit und der unternehme­
rischen Initiative in allen Sektoren der regionalen und 
lokalen Wirtschaft durch Unterstützung der Einführung 
neuer oder verbesserter Erzeugnisse, Prozesse und 
Dienstleistungen am Markt durch KMU, durch Unterstüt­
zung von Unternehmensnetzwerken und Clustern, durch 
die Verbesserung des Zugangs der KMU zu Finanzie­
rungsmöglichkeiten, durch Unterstützung von Koopera­
tionsnetzwerken zwischen Unternehmen und geeigneten 
Einrichtungen des Bereichs der tertiären Bildung und For­
schungsinstituten, durch Erleichterung des Zugangs der 
KMU zu Unternehmensdienstleistungen und durch 
Unterstützung der Einführung umweltverträglicherer und 
innovativer Technologien in KMU; 

c) Förderung der unternehmerischen Initiative insbesondere 
durch Erleichterung der wirtschaftlichen Nutzung neuer 
Ideen und die Schaffung von Anreizen für die Gründung 
neuer Unternehmen unter Mitwirkung von geeigneten 
Einrichtungen des Bereichs der tertiären Bildung und For­
schungsinstituten sowie bestehenden Unternehmen; 

d) Schaffung von Finanzierungsinstrumenten und Gründer­
zentren zur Förderung der FTE-Kapazitäten der KMU 
und zur Förderung der unternehmerischen Initiative und 
neuer Unternehmensgründungen, speziell von KMU, die 
wissensintensive Technologien ausgiebig nutzen; 

2. Umwelt und Risikovermeidung, insbesondere: 

a) Förderung von Investitionen zur Wiederherstellung des 
physischen Umfelds, insbesondere von verschmutzten, 
verödeten und brachliegenden Geländen und Flächen; 

b) Förderung der Entwicklung der Infrastruktur im Zusam­
menhang mit der Artenvielfalt und den Investitionen in 
NATURA-2000-Gebiete, sofern dies zu einer nachhalti­
gen Wirtschaftsentwicklung und/oder zur Diversifizie­
rung der ländlichen Gebiete beiträgt; 

c) Anreize für Energieeffizienz und für die Erzeugung 
erneuerbarer Energien und die Entwicklung effizienter 
Energiemanagementsysteme; 

d) Förderung eines umweltverträglichen und nachhaltigen 
öffentlichen Personenverkehrs, insbesondere in städti­
schen Gebieten; 

e) Entwicklung von Plänen und Maßnahmen zur Vermei­
dung und Bewältigung von naturbedingten Risiken (z. B.
Wüstenbildung, Dürren, Brände und Überschwemmun­
gen) und technologischen Risiken; 

f) Schutz und Aufwertung des Naturerbes und des kulturel­
len Erbes zur Unterstützung der sozioökonomischen 
Weiterentwicklung und Förderung des natürlichen und 
kulturellen Reichtums als Potenzial für die Entwicklung 
eines nachhaltigen Tourismus; 

3. Zugang zu Verkehrs- und Telekommunikationsdiensten von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, insbesondere: 

a) Ausbau der sekundären Verkehrsnetze durch Verbesse­
rung der Verbindungen zu den transeuropäischen Ver­
kehrsnetzen (TEN-V), zu regionalen Eisenbahnknoten­
punkten, Flughäfen und Häfen oder zu multimodalen 
Plattformen, durch die Sicherstellung von Radialverbin­
dungen zu den großen Eisenbahnlinien und durch die 
Förderung der regionalen und lokalen Binnenwasserwege 
und des Kurzstreckenseeverkehrs; 

b) Förderung des Zugangs von KMU zu IKT und der Einfüh­
rung und des effizienten Einsatzes von IKT in KMU 
durch Unterstützung des Zugangs zu den Netzen, die 
Einrichtung von öffentlichen Internet-Zugangsstellen, die 
Bereitstellung von Ausrüstungen und Entwicklung von 
Diensten und Anwendungen, wozu auch die Erstellung 
von Aktionsplänen für sehr kleine Unternehmen und 
Handwerksbetriebe gehört. 

Zusätzlich können die Mitgliedstaaten und die Kommission bei 
operationellen Programmen, die der EFRE in den Regionen för­
dert, für die eine besondere Übergangsunterstützung nach Arti­
kel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 in Betracht 
kommen, beschließen, die Unterstützung auf die Prioritäten 
nach Artikel 4 der vorliegenden Verordnung auszudehnen. 
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Artikel 6 

Europäische territoriale Zusammenarbeit 

Im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenar­
beit“ konzentriert der EFRE seine Unterstützung auf die folgen­
den Prioritäten: 

1. Entwicklung	 von grenzübergreifenden wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Tätigkeiten durch gemeinsame 
Strategien für eine nachhaltige territoriale Entwicklung, in 
erster Linie durch 

a) Förderung der unternehmerischen Initiative und insbe­
sondere der Entwicklung der KMU, des Fremdenverkehrs, 
kultureller Tätigkeiten und des grenzüberschreitenden 
Handels; 

b) Förderung und Verbesserung des gemeinsamen Schutzes 
und der Bewirtschaftung der natürlichen und kulturellen 
Ressourcen sowie der Vermeidung von naturbedingten 
und technologischen Risiken; 

c) Stärkung der Verbindungen zwischen städtischen und 
ländlichen Gebieten; 

d) Verringerung der Isolation durch einen besseren Zugang 
zu Verkehrs-, Informations- und Kommunikationsnetzen 
und -diensten sowie zu grenzübergreifenden Wasser-, 
Abfallentsorgungs- und Energiesystemen und entspre­
chenden Anlagen; 

e) Ausbau der Zusammenarbeit, der Kapazitäten und der 
gemeinsamen Nutzung von Infrastrukturen insbesondere 
in Bereichen wie Gesundheit, Kultur, Tourismus und Bil­
dung. 

Darüber hinaus kann der EFRE zur Förderung der Zusam­
menarbeit zwischen den Justiz- und Verwaltungsbehörden, 
zur grenzüberschreitenden Integration des Arbeitsmarktes, 
zu lokalen Beschäftigungsinitiativen, zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern und zur Chancengleichheit, zu Fortbil­
dung und sozialer Eingliederung sowie zur gemeinsamen 
Nutzung von Humanressourcen und Einrichtungen für die 
FTE beitragen. 

In Bezug auf das PEACE-Programm zwischen Nordirland 
und den Grenzbezirken Irlands nach Anhang II Nummer 22 
der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 trägt der EFRE über 
die oben genannten Maßnahmen hinaus zur Förderung der 
wirtschaftlichen und sozialen Stabilität in den betreffenden 
Regionen bei, und zwar insbesondere durch Maßnahmen 
zur Förderung des Zusammenhalts zwischen den Gemein­
schaften; 

2. Begründung und Entwicklung der transnationalen Zusam­
menarbeit, einschließlich der bilateralen Zusammenarbeit 
zwischen nicht unter die Nummer 1 fallenden maritimen 
Regionen, durch die Finanzierung von Netzwerken und 
Aktionen, die eine integrierte territoriale Entwicklung 
begünstigen, wobei in erster Linie folgende Prioritäten im 
Mittelpunkt stehen: 

a) Innovation: Schaffung und Ausbau von Wissenschafts­
und Technologienetzwerken und Aufwertung von regio­
nalen FTE- und Innovationskapazitäten, sofern diese 
direkt zu einer ausgewogenen Entwicklung transnationa­
ler Räume beitragen. Hierzu können folgende Maßnah­
men gehören: Schaffung von Netzwerken zwischen 

geeigneten Einrichtungen im Bereich der tertiären Bil­
dung und Forschungsinstituten und den KMU; Verbin­
dungen zur Verbesserung des Zugangs zu wissenschaftli­
chen Kenntnissen sowie des Technologietransfers zwi­
schen FTE-Einrichtungen und internationalen Spitzen­
zentren für FTE; Partnerschaften zwischen Einrichtungen 
für den Technologietransfer; und die Entwicklung von 
gemeinsamen Finanzierungsinstrumenten zur Förderung 
von FTE in den KMU; 

b) Umwelt: Wasserbewirtschaftung, Energieeffizienz, Maß­
nahmen im Bereich der Risikovermeidung und des 
Umweltschutzes, soweit diese Maßnahmen eine eindeu­
tige transnationale Dimension haben. Hierzu können fol­
gende Maßnahmen gehören: Schutz und Bewirtschaftung 
von Flusseinzugsgebieten, Küstengebieten, Meeresressour­
cen, Wasserdienstleistungen und Feuchtgebieten; Vermei­
dung von Bränden, Dürren und Überschwemmungen; 
Förderung der maritimen Sicherheit und Schutz vor 
naturbedingten und technologischen Risiken; Schutz und 
Aufwertung des Naturerbes zur Unterstützung der sozio­
ökonomischen Weiterentwicklung und der Entwicklung 
eines nachhaltigen Tourismus; 

c) Zugänglichkeit: Maßnahmen zur Verbesserung des 
Zugangs zu Verkehrs- und Telekommunikationsdienst­
leistungen und der Qualität dieser Dienstleistungen, ins­
besondere auf transnationaler Ebene. Hierzu können fol­
gende Maßnahmen gehören: Investitionen in grenzüber­
schreitende Abschnitte der transeuropäischen Netze, Ver­
besserung der lokalen und regionalen Anbindung an die 
nationalen und transnationalen Netze; Verbesserung der 
Interoperabilität der nationalen und regionalen Systeme; 
Förderung von fortgeschrittenen Kommunikations- und 
Informationstechnologien; 

d) nachhaltige Stadtentwicklung: Förderung der polyzentri­
schen Entwicklung auf transnationaler, nationaler und 
regionaler Ebene mit eindeutig transnationaler Wirkung. 
Hierzu können folgende Maßnahmen gehören: Auf- und 
Ausbau von städtischen Netzen und von Verbindungen 
zwischen dem städtischen und dem ländlichen Raum; 
Strategien zur Lösung allgemeiner Probleme des städti­
schen/ländlichen Raums; Bewahrung und Aufwertung 
des kulturellen Erbes; strategische Integration von Ent­
wicklungszonen auf transnationaler Ebene. 

Die Unterstützung der bilateralen Zusammenarbeit zwischen 
maritimen Regionen kann auf die in Nummer 1 genannten 
Prioritäten ausgedehnt werden; 

3. Verstärkung der Wirksamkeit der Regionalpolitik durch För­
derung 

a) der interregionalen Zusammenarbeit mit den Schwer­
punkten Innovation und wissensbasierte Wirtschaft sowie 
Umwelt und Risikovermeidung im Sinne des Artikels 5 
Nummern 1 und 2, 

b) des Erfahrungsaustauschs über die Ermittlung, Weiter­
gabe und Verbreitung vorbildlicher Praktiken, unter 
anderem für nachhaltige Stadtentwicklung nach Artikel 8, 
und 

c)	 von Maßnahmen, die Studien, die Erhebung von Daten 
und die Beobachtung und Analyse von Entwicklungs­
tendenzen in der Gemeinschaft betreffen. 
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Artikel 7 

Förderfähigkeit der Ausgaben 

(1) Folgende Ausgaben kommen für eine Förderung durch 
den EFRE nicht in Betracht: 

a) Sollzinsen; 

b) Erwerb von Grundstücken für einen Betrag, der 10 % der 
gesamten zuschussfähigen Ausgaben für das betreffende 
Vorhaben übersteigt. In hinreichend begründeten Ausnah­
mefällen kann die Verwaltungsbehörde für Vorhaben zur 
Erhaltung der Umwelt einen höheren Prozentsatz gestatten; 

c) Stilllegung von Kernkraftwerken; 

d) erstattungsfähige Mehrwertsteuer. 

(2) Ausgaben für den Wohnungsbau sind nur in den Mit­
gliedstaaten, die der Europäischen Union am 1. Mai 2004 oder 
danach beigetreten sind, und unter den nachstehenden Voraus­
setzungen förderfähig: 

a) die Ausgaben sind im Rahmen einer Maßnahme für integ­
rierte Stadtentwicklung oder einer Prioritätsachse zugunsten 
von Stadtvierteln, die von Verfall und sozialer Ausgrenzung 
geprägt oder bedroht sind, vorgesehen; 

b) die Fördermittel für Wohnungsbauausgaben dürfen 3 % der 
dem betreffenden operationellen Programm aus dem EFRE 
zugewiesenen Finanzmittel oder 2 % der gesamten EFRE-
Zuweisung nicht übersteigen; 

c) die Ausgaben beschränken sich auf 

—	 Mehrfamilienhäuser oder 

—	 Gebäude, die Eigentum staatlicher Stellen oder gemein­
nütziger Unternehmungen sind und als Wohnraum für 
Haushalte mit niedrigem Einkommen oder für Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen genutzt werden. 

Die Kommission erstellt die Liste der Kriterien für die Ermitt­
lung der Stadtviertel im Sinne des Buchstaben a und die Liste 
der Maßnahmen, die nach dem in Artikel 103 Absatz 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 genannten Verfahren förderfä­
hig sind. 

(3) Für vom EFRE kofinanzierte Maßnahmen, die in den Gel­
tungsbereich von Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1081/ 
2006 fallen, gelten die Regeln zur Förderfähigkeit nach Arti­
kel 11 jener Verordnung. 

KAPITEL II 

BESONDERE BESTIMMUNGEN ZUR BEHANDLUNG VON 
TERRITORIALEN BESONDERHEITEN 

Artikel 8 

Nachhaltige Stadtentwicklung 

Zusätzlich zu den in den Artikeln 4 und 5 der vorliegenden 
Verordnung aufgeführten Tätigkeiten unterstützt der EFRE im 
Fall von Maßnahmen zur nachhaltigen Stadtentwicklung nach 
Artikel 37 Absatz 4 Buchstabe a der Verordnung (EG) 
Nr. 1083/2006 gegebenenfalls die Förderung der Entwicklung 

partizipativer, integrierter und nachhaltiger Strategien, mit 
denen der starken Konzentration von wirtschaftlichen, ökologi­
schen und sozialen Problemen in den städtischen Gebieten 
begegnet werden soll. 

Die nachhaltige Stadtentwicklung soll unter anderem durch fol­
gende Strategien gefördert werden: Steigerung des Wirtschafts­
wachstums, Sanierung der physischen Umwelt, Neuerschlie­
ßung brachliegender Flächen, Erhaltung und Aufwertung des 
Natur- und Kulturerbes, die Förderung der unternehmerischen 
Initiative, der lokalen Beschäftigung und der kommunalen Ent­
wicklung sowie die Bereitstellung von Dienstleistungen für die 
Bevölkerung, wobei den sich ändernden demografischen Struk­
turen Rechnung getragen wird. 

Abweichend von Artikel 34 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1083/2006 kann der EFRE im Rahmen des Ziels „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ Maßnahmen, die in 
den Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 
über den Europäischen Sozialfonds fallen, mit bis zu 15 % der 
für das betreffende Programm oder die betroffene Prioritäts­
achse verfügbaren Mittel finanzieren, sofern diese Maßnahmen 
im Rahmen eines speziellen operationellen Programms oder 
einer Prioritätsachse innerhalb eines operationellen Programms 
durchgeführt werden. 

Artikel 9 

Koordinierung mit dem ELER und dem EFF 

Zielt ein aus EFRE-Mitteln unterstütztes operationelles Pro­
gramm auf Vorhaben ab, die auch im Rahmen eines anderen 
Förderinstruments der Gemeinschaft, einschließlich des Schwer­
punkts 3 des ELER und der nachhaltigen Entwicklung der 
fischereiwirtschaftlichen Küstengebiete im Rahmen des EFF, för­
derfähig sind, so bestimmt der Mitgliedstaat in jedem opera­
tionellen Programm die Kriterien für die Abgrenzung zwischen 
den Vorhaben, die im Rahmen des EFRE unterstützt werden, 
und den Vorhaben, die im Rahmen des anderen Förderinstru­
ments der Gemeinschaft unterstützt werden. 

Artikel 10 

Gebiete mit geografischen und natürlichen Benachteiligun­
gen 

In den aus dem EFRE kofinanzierten Regionalprogrammen, die 
sich auf Gebiete mit geografischen und natürlichen Benachteili­
gungen nach Artikel 52 Buchstabe f der Verordnung (EG) 
Nr. 1083/2006 erstrecken, wird den spezifischen Problemen 
dieser Gebiete besondere Beachtung geschenkt. 

Unbeschadet der Artikel 4 und 5 kann der EFRE insbesondere 
zur Finanzierung von Investitionen beitragen, die auf die Ver­
besserung der Anbindung, die Förderung und Entwicklung von 
wirtschaftlichen Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Kul­
tur- und Naturerbe, die Förderung einer nachhaltigen Nutzung 
der natürlichen Ressourcen und die Förderung eines nachhalti­
gen Fremdenverkehrs abzielen. 
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Artikel 11 

Gebiete in äußerster Randlage 

(1) Die spezielle zusätzliche Mittelzuweisung nach Anhang II 
Nummer 20 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 wird verwen­
det, um Mehrkosten auszugleichen, die in den Gebieten in 
äußerster Randlage in Verbindung mit den in Artikel 299 
Absatz 2 des Vertrags genannten Benachteiligungen bei der 
Unterstützung folgender Maßnahmen angefallen sind: 

a) Maßnahmen zur Umsetzung der Prioritäten gemäß Artikel 4 
und/oder gegebenenfalls Artikel 5; 

b) Güterverkehrsdienstleistungen und Startbeihilfen für Trans­
portdienste; 

c) Maßnahmen im Zusammenhang mit Problemen, die sich 
aus Lagerungsbegrenzungen, Überdimensionierung und 
Wartung von Produktionsanlagen sowie aus dem Mangel an 
Humankapital auf dem lokalen Arbeitsmarkt ergeben. 

(2) Nach Maßgabe des Artikels 3 können mit der speziellen, 
zusätzlichen Mittelzuweisung Investitionskosten finanziert wer­
den. Ferner wird die spezielle zusätzliche Mittelzuweisung min­
destens zu 50 % zur Finanzierung von Betriebsbeihilfen und 
Ausgaben im Zusammenhang mit der Erfüllung gemeinwirt­
schaftlicher Verpflichtungen und Verträge in den Gebieten in 
äußerster Randlage verwendet. 

(3) Der Betrag, für den die Kofinanzierungsquote gilt, ist nur 
im Falle von Betriebsbeihilfen und Ausgaben im Zusammen­
hang mit der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen 
und Verträge proportional zu den Mehrkosten nach Absatz 1, 
die dem Begünstigten entstanden sind; im Falle von Investi­
tionsausgaben kann dieser Betrag die gesamten förderfähigen 
Kosten abdecken. 

(4) Finanzhilfen im Sinne dieses Artikels dürfen nicht zur 
Unterstützung folgender Maßnahmen eingesetzt werden: 

a) Maßnahmen, die mit Erzeugnissen des Anhangs I des Ver­
trags im Zusammenhang stehen; 

b) Beihilfen für eine nach Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe a des 
Vertrags zulässige Personenbeförderung; 

c) Steuerbefreiungen und die Befreiung von Sozialabgaben. 

KAPITEL III 

BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR DAS ZIEL EUROPÄISCHE 
TERRITORIALE ZUSAMMENARBEIT 

ABSCHNITT 1 

Operationelle Programme 

Artikel 12 

Inhalt 

Jedes operationelle Programm im Rahmen des Ziels „Europäi­
sche territoriale Zusammenarbeit“ umfasst Folgendes: 

1. eine Analyse der Situation in dem betreffenden Koopera­
tionsraum in Bezug auf Stärken und Schwächen sowie die 
Strategie, mit der hierauf reagiert werden soll; 

2. ein Verzeichnis der förderfähigen Gebiete innerhalb des Pro­
grammbereichs, darunter für die Programme zur grenzüber­
greifenden Zusammenarbeit die in Artikel 21 Absatz 1 
genannten Flexibilitätsbereiche; 

3. eine Begründung der gewählten Prioritäten im Hinblick auf 
die strategischen Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft, den 
nationalen strategischen Rahmenplan, falls der Mitgliedstaat 
beschlossen hat, im Rahmen des Ziels „Europäische territo­
riale Zusammenarbeit“ geförderte Maßnahmen mit einzube­
ziehen, sowie auf die Ergebnisse der Ex-ante-Bewertung 
gemäß Artikel 48 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006; 

4. Angaben	 über die Prioritätsachsen und ihre spezifischen 
Ziele. Die Ziele werden unter Beachtung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit mit Hilfe einer begrenzten Zahl von 
Ergebnisindikatoren quantifiziert. Anhand dieser Indikatoren 
müssen sich die Fortschritte gegenüber der Ausgangssitua­
tion und die Erreichung der Ziele, mit denen die Prioritäts­
achsen umgesetzt werden, messen lassen; 

5. lediglich informationshalber die vorläufige Aufschlüsselung 
der geplanten Verwendung der Beteiligung des EFRE am 
operationellen Programm nach Kategorien, entsprechend 
den von der Kommission nach dem in Artikel 103 Absatz 3 
der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 genannten Verfahren 
zu erlassenden Durchführungsbestimmungen; 

6. einen	 einzigen Finanzierungsplan ohne Aufschlüsselung 
nach Mitgliedstaaten mit zwei Tabellen: 

a) in der ersten Tabelle ist nach den Artikeln 52, 53 und 54 
der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 für jedes Jahr der 
vorgesehene Höchstbetrag für die Beteiligung des EFRE 
aufgeschlüsselt. Die jährlich vorgesehene Gesamtbeteili­
gung des EFRE muss mit dem geltenden Finanzrahmen 
vereinbar sein; 

b) die zweite Tabelle gibt für den gesamten Programmpla­
nungszeitraum, für das operationelle Programm und für 
jede Prioritätsachse den Gesamtbetrag der Gemeinschafts­
beteiligung und der nationalen Beiträge sowie den Beteili­
gungssatz des EFRE an. Bestehen die nationalen Beiträge 
nach Artikel 53 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 aus 
öffentlichen und privaten Ausgaben, so wird in der 
Tabelle die vorläufige Aufschlüsselung nach öffentlichen 
und privaten Mitteln angegeben. Besteht der nationale 
Beitrag nach Artikel 53 aus öffentlichen Ausgaben, so 
wird in der Tabelle der Betrag der nationalen öffentlichen 
Beteiligung angegeben; 

7. gegebenenfalls Angaben zur Komplementarität mit den aus 
dem ELER und aus dem EFF finanzierten Maßnahmen; 

8. Bestimmungen	 zur Durchführung des operationellen Pro­
gramms, unter anderem 

a) die Benennung sämtlicher in Artikel 14 genannter Behör­
den durch die Mitgliedstaaten; 

b) die Beschreibung der Begleitungs- und Bewertungssys­
teme; 
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c) Angaben über die für die Entgegennahme der von der 
Kommission geleisteten Zahlungen zuständige Stelle 
sowie über die für die Zahlungen an die Begünstigten 
zuständige(n) Stelle(n); 

d) die Festlegung der Verfahren für die Bereitstellung und 
die Weiterleitung der Finanzmittel, damit die Transpa­
renz der Geldströme gewährleistet ist; 

e) Angaben darüber, wie die Bekanntmachung des opera­
tionellen Programms und die Information über dieses 
Programm gemäß Artikel 69 der Verordnung (EG) 
Nr. 1083/2006 sichergestellt werden soll; 

f) die Beschreibung der zwischen der Kommission und den 
Mitgliedstaaten getroffenen Vereinbarungen über den 
Austausch elektronischer Daten, mit dem den Anforde­
rungen der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 in Bezug 
auf Zahlungen, Begleitung und Bewertung entsprochen 
wird; 

9. eine vorläufige Liste der Großprojekte im Sinne des Arti­
kels 39 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006, die voraus­
sichtlich im Programmplanungszeitraum zur Genehmigung 
bei der Kommission eingereicht werden. 

ABSCHNITT 2 

Förderfähigkeit 

Artikel 13 

Regeln zur Förderfähigkeit der Ausgaben 

Sofern keine Gemeinschaftsregeln für die Ermittlung der För­
derfähigkeit der Ausgaben festgelegt sind, gelten die betreffen­
den nationalen Regeln, die von den an einem operationellen 
Programm im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ beteiligten Mitgliedstaaten vereinbart werden. 

Nach Artikel 56 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 
und unbeschadet des Artikels 7 der vorliegenden Verordnung 
legt die Kommission gemeinsame Regeln für die Förderfähigkeit 
der Ausgaben nach dem in Artikel 103 Absatz 3 der Verord­
nung (EG) Nr. 1083/2006 genannten Verfahren fest. 

Sieht Artikel 7 für verschiedene Mitgliedstaaten, die sich an 
einem operationellen Programm im Rahmen des Ziels „Europäi­
sche territoriale Zusammenarbeit“ beteiligen, verschiedene 
Regeln zur Förderfähigkeit der Ausgaben vor, so gelten im 
gesamten Programmgebiet die Förderfähigkeitsregeln mit der 
größten Tragweite. 

ABSCHNITT 3 

Verwaltung, Begleitung und Kontrolle 

Artikel 14 

Benennung der Behörden 

(1) Die Mitgliedstaaten, die sich an einem operationellen 
Programm im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ beteiligen, benennen eine einzige Verwal­
tungsbehörde, eine einzige Bescheinigungsbehörde und eine 
einzige Prüfbehörde, wobei Letztere in dem Mitgliedstaat ange­
siedelt sein muss, in dem die Verwaltungsbehörde ihren Sitz 

hat. Die Bescheinigungsbehörde nimmt die Zahlungen der 
Kommission entgegen und leistet grundsätzlich die Zahlungen 
an den federführenden Begünstigten. 

Die Verwaltungsbehörde errichtet nach Anhörung der im Pro­
grammgebiet vertretenen Mitgliedstaaten ein gemeinsames tech­
nisches Sekretariat. Dieses Sekretariat unterstützt die Verwal­
tungsbehörde und den Begleitausschuss und gegebenenfalls die 
Prüfbehörde bei der Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben. 

(2) Die Prüfbehörde für das operationelle Programm wird 
von einer Gruppe von Finanzprüfern, bestehend aus je einem 
Vertreter der an dem operationellen Programm beteiligten Mit­
gliedstaaten, unterstützt, die die Aufgaben gemäß Artikel 62 
der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 wahrnimmt. Die Finanz­
prüfergruppe wird spätestens binnen drei Monaten nach der 
Entscheidung über die Genehmigung eines operationellen Pro­
gramms eingerichtet. Sie gibt sich eine Geschäftsordnung. Den 
Vorsitz nimmt die für das operationelle Programm zuständige 
Prüfbehörde wahr. 

Die beteiligten Mitgliedstaaten können beschließen, dass die 
Prüfbehörde ermächtigt ist, die Aufgaben nach Artikel 62 der 
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 im gesamten Programmgebiet 
unmittelbar wahrzunehmen, ohne dass eine Finanzprüfer­
gruppe nach Unterabsatz 1 eingesetzt werden muss. 

Die Finanzprüfer sind von dem in Artikel 16 Absatz 1 genann­
ten Prüfsystem unabhängig. 

(3) Jeder Mitgliedstaat, der sich an einem operationellen Pro­
gramm beteiligt, benennt seine Vertreter im Begleitausschuss 
nach Artikel 63 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006. 

Artikel 15 

Aufgaben der Verwaltungsbehörde 

(1) Die Verwaltungsbehörde nimmt alle Aufgaben nach Arti­
kel 60 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 wahr, die nicht die 
Ordnungsmäßigkeit der Vorhaben und Ausgaben nach Maß­
gabe der nationalen und gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
im Sinne des Buchstabens b des genannten Artikels betreffen. 
Dabei vergewissert sie sich, dass die Ausgaben aller an einem 
Vorhaben beteiligten Begünstigten durch den Prüfer nach Arti­
kel 16 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung bestätigt wur­
den. 

(2) Die Verwaltungsbehörde legt, gegebenenfalls in einer 
Vereinbarung mit dem federführenden Begünstigten, die Durch­
führungsmodalitäten für jedes Vorhaben fest. 

Artikel 16 

Prüfsystem 

(1) Zur Bestätigung der Ausgaben richtet jeder Mitgliedstaat 
ein Prüfsystem ein, durch das die Erbringung der kofinanzierten 
Wirtschaftsgüter und Dienstleistungen, die Richtigkeit der Aus­
gaben, die für die in seinem Hoheitsgebiet durchgeführten Vor­
haben oder Teile von Vorhaben gemeldet wurden, sowie die 
Vereinbarkeit dieser Ausgaben und der entsprechenden Vorha­
ben oder Teile dieser Vorhaben mit den gemeinschaftlichen 
und seinen nationalen Rechtsvorschriften überprüft werden 
kann. 
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Zu diesem Zweck benennt jeder Mitgliedstaat Prüfer, die dafür 
verantwortlich sind, die Rechtmäßigkeit und die Ordnungs­
mäßigkeit der Ausgaben, die von den an dem Vorhaben betei­
ligten Begünstigten gemeldet wurden, zu überprüfen. Die Mit­
gliedstaaten können beschließen, nur einen einzigen Prüfer für 
das gesamte Programmgebiet zu benennen. 

Ist eine Überprüfung der Erbringung der kofinanzierten Wirt­
schaftsgüter und Dienstleistungen nur für das gesamte Vorha­
ben möglich, so obliegt diese Überprüfung dem Prüfer des Mit­
gliedstaats, in dem der federführende Begünstigte seinen Sitz 
hat, oder der Verwaltungsbehörde. 

(2) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die Bestätigung der 
Ausgaben von den Prüfern binnen dreier Monate vorgenom­
men werden kann. 

Artikel 17 

Finanzielle Abwicklung 

(1) Die Beteiligung des EFRE wird auf ein einziges Konto 
ohne nationale Unterkonten eingezahlt. 

(2) Unbeschadet der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für 
die Aufdeckung und Behebung von Unregelmäßigkeiten sowie 
die Wiedereinziehung von ohne rechtlichen Grund gezahlten 
Beträgen stellt die Bescheinigungsbehörde sicher, dass alle auf­
grund von Unregelmäßigkeiten gezahlten Beträge bei dem 
federführenden Begünstigten wieder eingezogen werden. Die 
Begünstigten erstatten dem federführenden Begünstigten die 
ohne rechtlichen Grund gezahlten Beträge nach den Bestim­
mungen der zwischen ihnen geschlossenen Vereinbarung. 

(3) Ist es dem federführenden Begünstigten nicht möglich, 
die Beträge von einem Begünstigten einzuziehen, so erstattet 
der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet der betreffende 
Begünstigte seinen Sitz hat, der Bescheinigungsbehörde den 
Betrag, der diesem Begünstigten ohne rechtlichen Grund 
gezahlt wurde. 

Artikel 18 

Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit 

Die Mitgliedstaaten, die sich an einem operationellen Programm 
im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenar­
beit“ beteiligen, können auf den Europäischen Verbund für ter­
ritoriale Zusammenarbeit gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Verbund für territo­
riale Zusammenarbeit (EVTZ) (1) zurückgreifen, um die Verant­
wortung für die Durchführung des operationellen Programms 
an diesen Verbund zu delegieren, indem sie ihm die Aufgaben 
der Verwaltungsbehörde und des gemeinsamen technischen 
Sekretariats übertragen. Die finanzielle Verantwortung liegt in 
diesem Fall weiterhin beim einzelnen Mitgliedstaat. 

ABSCHNITT 4 

Vorhaben 

Artikel 19 

Auswahl der Vorhaben 

(1) An den Vorhaben, die für operationelle Programme zur 
Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit nach Arti­

(1) Siehe Seite 19 dieses Amtsblatts. 

kel 6 Nummer 1 und zur Begründung und Entwicklung der 
transnationalen Zusammenarbeit nach Artikel 6 Nummer 2 
ausgewählt wurden, sind Begünstigte aus mindestens zwei Län­
dern, von denen mindestens eines ein Mitgliedstaat ist, beteiligt, 
die bei jedem Vorhaben auf mindestens zwei der folgenden 
Arten zusammenarbeiten: gemeinsame Ausarbeitung, gemein­
same Durchführung, gemeinsames Personal, gemeinsame Finan­
zierung. 

Die ausgewählten Vorhaben, die diese Bedingungen erfüllen, 
können auch in einem einzigen Land durchgeführt werden, 
sofern sie von Stellen aus mindestens zwei Ländern vorgelegt 
wurden. 

Die oben genannten Bedingungen gelten nicht für die in Arti­
kel 6 Nummer 1 Absatz 3 genannten Maßnahmen im Rahmen 
des PEACE-Programms. 

(2) An den Vorhaben, die für operationelle Programme für 
interregionale Zusammenarbeit nach Artikel 6 Nummer 3 
Buchstabe a ausgewählt wurden, beteiligen sich Begünstigte auf 
regionaler oder lokaler Ebene aus mindestens 

a) drei Mitgliedstaaten oder 

b) drei Ländern, von denen mindestens zwei Mitgliedstaaten 
sein müssen, sofern ein Begünstigter aus einem Drittland 
beteiligt ist. 

Vorhaben, die für operationelle Programme nach Artikel 6 
Nummer 3 Buchstabe b ausgewählt wurden, müssen, soweit 
das je nach Art des Vorhabens möglich ist, die in Unterabsatz 1 
dieses Absatzes genannten Bedingungen erfüllen. 

Diese Begünstigten arbeiten bei jedem Vorhaben wie folgt 
zusammen: gemeinsame Ausarbeitung, gemeinsame Durchfüh­
rung, gemeinsames Personal, gemeinsame Finanzierung. 

(3) Zusätzlich zu den Aufgaben nach Artikel 65 der Verord­
nung (EG) Nr. 1083/2006 übernimmt der Begleitausschuss 
oder ein Lenkungsausschuss, der diesem Bericht erstattet, die 
Auswahl der Vorhaben. 

Artikel 20 

Verantwortung des federführenden und der sonstigen 
Begünstigten 

(1) Für jedes Vorhaben benennen die Begünstigten aus ihrer 
Mitte einen federführenden Begünstigten. Dieser nimmt fol­
gende Aufgaben wahr: 

a) Er legt die Modalitäten für die Beziehungen zwischen ihm 
und den an dem Vorhaben beteiligten Begünstigten in einer 
Vereinbarung fest, die insbesondere Bestimmungen, die eine 
Verwendung der für das Vorhaben bereitgestellten Mittel 
nach den Grundsätzen der wirtschaftlichen Haushaltsfüh­
rung gewährleisten, wie auch Modalitäten für die Wiederein­
ziehung von ohne rechtlichen Grund gezahlten Beträgen 
enthält; 
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b)	 er ist für die Durchführung des gesamten Vorhabens verant­
wortlich; 

c)	 er vergewissert sich, dass die Ausgaben, die von den an dem 
Vorhaben beteiligten Begünstigten gemeldet werden, zur 
Durchführung des Vorhabens getätigt wurden und sich auf 
die Tätigkeiten beziehen, die zwischen den an dem Vorha­
ben beteiligten Begünstigten vereinbart wurden; 

d)	 er vergewissert sich, dass die Ausgaben, die von den an dem 
Vorhaben beteiligten Begünstigten gemeldet werden, von 
den Prüfern bestätigt worden sind; 

e)	 er ist für die Überweisung der EFRE-Beteiligung an die an 
dem Vorhaben beteiligten Begünstigten zuständig. 

(2) Jeder an dem Vorhaben beteiligte Begünstigte 

a) trägt die Verantwortung im Fall von Unregelmäßigkeiten der 
von ihm gemeldeten Ausgaben; 

b) informiert den Mitgliedstaat, in dem er seinen Sitz hat, über 
seine Beteiligung an einem Vorhaben, falls dieser Mitglied­
staat selbst nicht an dem operationellen Programm beteiligt 
ist. 

Artikel 21 

Besondere Bedingungen betreffend den Standort der 
Vorhaben 

(1) Im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 
kann der EFRE in begründeten Fällen Ausgaben in Höhe von bis 
zu 20 % seines Beitrags zum betreffenden operationellen Pro­
gramm für Vorhaben oder Teile von Vorhaben in Gebieten der 
NUTS-Ebene 3 finanzieren, die an die Fördergebiete dieses Pro­
gramms nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1083/2006 angrenzen oder von solchen angrenzenden 
Gebieten eingeschlossen sind. In von der Kommission und den 
Mitgliedstaaten vereinbarten Ausnahmefällen kann diese Flexi­
bilität auf die Gebiete der NUTS-Ebene 2 ausgedehnt werden, 
in denen die Gebiete nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1083/2006 liegen. 

Auf Projektebene kommen Ausgaben von Partnern außerhalb 
des Programmgebiets nach Unterabsatz 1 für eine Förderung in 
Betracht, wenn sich die Projektziele ohne die Beteiligung dieser 
Partner kaum erreichen lassen. 

(2) Im Rahmen der transnationalen Zusammenarbeit kann 
der EFRE in begründeten Fällen Ausgaben von Partnern außer­
halb des an den Vorhaben beteiligten Gebiets in Höhe von bis 
zu 20 % seines Beitrags zum operationellen Programm finanzie­
ren, sofern diese Ausgaben den Regionen im Gebiet des Koope­
rationsziels zugute kommen. 

(3) Im Rahmen der grenzüberschreitenden, transnationalen 
und interregionalen Zusammenarbeit kann der EFRE Ausgaben 
in Höhe von bis zu 10 % seines Beitrags zum betreffenden ope­

rationellen Programm für Vorhaben oder Teile von Vorhaben 
im Gebiet von Ländern außerhalb der Europäischen Gemein­
schaft finanzieren, sofern diese den Gemeinschaftsregionen 
zugute kommen. 

(4) Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Legalität und 
Rechtmäßigkeit dieser Ausgaben. Die Verwaltungsbehörde 
bestätigt die Auswahl von Vorhaben, die außerhalb der in den 
Absätzen 1, 2 und 3 genannten förderfähigen Gebieten liegen. 

KAPITEL IV 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 22 

Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Verordnung berührt nicht die weitere Durchfüh­
rung oder die Änderung einschließlich der teilweisen oder voll­
ständigen Einstellung der Unterstützung, die von der Kommis­
sion auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1783/1999 
oder auf der Grundlage eines anderen für diese Unterstützung 
am 31. Dezember 2006 geltenden Rechtsakts, der in der 
Folge, bis zur Beendigung der Unterstützung oder der betroffe­
nen Projekte, weiterhin auf diese Unterstützung Anwendung 
findet, genehmigt worden ist. 

(2) Die aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1783/1999 
gestellten Anträge behalten ihre Gültigkeit. 

Artikel 23 

Aufhebung 

(1) Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 22 wird die 
Verordnung (EG) Nr. 1783/1999 mit Wirkung vom 1. Januar 
2007 aufgehoben. 

(2) Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten 
als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung. 

Artikel 24 

Überprüfungsklausel 

Das Europäische Parlament und der Rat überprüfen diese Ver­
ordnung nach dem Verfahren gemäß Artikel 162 des 
Vertrags bis zum 31. Dezember 2013. 

Artikel 25 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied­
staat. 

Geschehen zu Straßburg am 5. Juli 2006. 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Die Präsidentin 
J. BORRELL FONTELLES P. LEHTOMÄKI 


